
Überführung befristeter in unbefristete Anstellungen KS SG 
 

Im Normalfall werden befristete Anstellungen an den Kantonsschulen des Kantons St. Gallen nach 
zwei Jahren in unbefristete Anstellungen überführt. 
 

Das ist nicht immer möglich, z.B.: 
- bei ungenügender Pensen-Sicherheit in einem Fachbereich 
- bei Unklarheit bezüglich der Eignung einer Lehrperson 
- im Instrumentalunterricht: Da geben die Anmeldungen den Ausschlag, ob - und ein wie 

grosses - Pensum verfügbar ist 
 

Bei einer Verlängerung der befristeten Anstellung muss die Schulleitung der betroffenen Lehrperson 
nach drei Semestern mitteilen, warum die Anstellung befristet fortgeführt wird. Mögliche Gründe 
sind: 

- a) Aussicht auf Pensum nicht gesichert 
oder 

- b) Unklarheit bezüglich Eignung der Lehrperson:  
Vorgehen in diesem Fall: 

o klare und überprüfbare Ziele für Verbesserungen innerhalb eines (bzw. max. zwei) 
Jahres(n) vorgeben.  

o Am Ende des fünften (siebten) Semesters sind die Zielsetzungen zu evaluieren und 
das weitere Vorgehen festzuhalten. 

Eine befristete Anstellung soll nach maximal vier Jahren in eine unbefristete Anstellung überführt 
werden. 
 

Hinweis: Bei unbefristeten Anstellungsverhältnissen haben Angestellte grundsätzlich das Recht auf 
eine zweite Chance mit Unterstützungsmassnahmen, bevor eine Kündigung ausgesprochen werden 
kann. Dies ist bei den befristeten Anstellungen nicht der Fall. 
 

Kommunikations-/Begründungs- und Dokumentationspflicht der Schulleitung: 
- am Ende des dritten Semesters bei Verlängerung der befristeten Anstellung 
- Besprechen der Begründungen, Zielvereinbarungen und Evaluationen mit den Lehrpersonen.  

Diese Gespräche sind zeitnah schriftlich zu dokumentieren und von allen Involvierten einzusehen. 
 

Nichtverlängerung einer befristeten Anstellung: 
Rechtlich kann eine Nichtverlängerung einer befristeten Anstellung bis zum 31. Juli erfolgen. Die 
Schulleitungen sollen im Rahmen der Kündigungsfrist 3 Monate vor der Beendigung des befristeten 
Arbeitsvertrages informieren.  
 

Kommunikation gegenüber neueintretenden Lehrpersonen: 
Bei Stellenantritt wird den neuen Lehrpersonen offen kommuniziert, wie der Ablauf bezüglich 
«Probezeit» und der Überführung des befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnisses 
vorgesehen ist.  
Es wird insbesondere geklärt: 

- Rolle des Mentorats inkl. Einbezug der Mentorin, des Mentors in evtl. Beurteilungen 
- Unterrichtsbesuche durch Mentorin/Mentor und Schulleitung, ggf. weiterer Personen 
- Rolle des/der Fachschaftsvorsitzenden 
- Zeitpunkt weiterer Gespräche bezüglich Anstellungsverhältnis 

 

Bemerkungen: 
- Bei vorheriger Tätigkeit in einer Sek-II-Schule kann die «Probezeit»/befristete Anstellung 

auch verkürzt werden. 
- Das AMS überprüft bis ca. Oktober die Lehraufträge. Befristete Anstellungen im 3. und 4. 

Anstellungsjahr müssen von den Schulleitungen dem AMS gegenüber begründet werden. 
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